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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1991

Norm

MRG §18a

Rechtssatz

Eine Kreditzusage ist nicht unabdingbares Erfordernis für die Bewilligung der Hauptmietzinserhöhung, weil das Gesetz

selbst durch Gebrauch des Wortes "allfällig" zum Ausdruck bringt, daß es von der Vorlage einer solchen Kreditzusage

nur dann ausgeht, wenn eine solche bereits besteht.
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